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INFORMATION

10,4 Milliarden im
AHV-Ausgleichsfonds
Rechnungsergebnisse der AHV und IV des
Jahres 1973
(sda) die AHV (Alters- und Hinterlassenen-
Versicherung) verzeichnete im Jahre 1973
Totaleinnahmen von 7138 (1972: 4424)
Millionen Franken und Ausgaben von 6480
(3806) Millionen. Der Ueberschuss beläuft
sich somit auf 658 (618) Millionen. Ende
1973 erreichte der Stand es Ausgleichsfonds
10,4 Milliarden.
Bei der Invalidenversicherung (IV) ergab
die Rechnung ein Defizit von 20 (Ueber-
schuss 7) Millionen. Den Einnahmen von
1160 (765) Millionen stehen Ausgaben von
1180 (758) Millionen gegenüber. Der Stand
des Kapitalkontos per 1973 wird mit 66
Millionen ausgewiesen.
Die Jahresrechnungen der grossen Sozial-
werke der Eidgenossenschaft müssen noch
durch den Bundesrat genehmigt werden.

Auch Ständeratskommission für
13. AHV-Rente
In Uebereinstimmung mit dem Beschluss des
Nationalrats in der vergangenen Märzsession
beschloss eine ständerätliche Kommission am
14. Mai in Bern, es sei den AHV- und IV-
Rentnern im Herbst dieses Jahres als Teue-
rungsausgleich eine 13. Monatsrente auszu-
bezahlen.
Die Kommission tagte unter dem Vorsitz
von Ständerat Reimann (cvp., Aargau) und
in Gegenwart von Bundesrat Hürlimann
während sieben Stunden in Bern. Sie hat in
der Schlussabstimmung der Revision des AI-
ters- und Hinterbliebenengesetzes mit sieben

gegen eine Stimme und bei einer Enthaltung
beigepflichtet. Diese Revision enthält nebst
dem Entscheid über die Ausrichtung einer
13. Monatsrente noch folgende Punkte:

— Erhöhung aller ordentlichen AHV- und
IV-Renten auf den 1. Januar 1975 im Aus-
mass von rund 25 Prozent.
— Erhöhung der Einkommensgrenzen für
den Bezug der Ergänzungsleistungen.
— Gewährung von Baubeiträgen an Alters-
heime und andere Einrichtungen für Be-
tagte.
Die Ausrichtung einer 13. Monatsrente an
alle AHV- und IV-Bezüger war im ur-
sprünglichen Projekt des Bundesrates nicht
enthalten. Der Gedanke wurde im Einver-
ständnis mit Bundesrat Hürlimann im Na-
tionalrat verwirklicht. Zu einer Finanzierung
werden angesichts der angespannten Finanz-
läge nicht allgemeine Bundesmittel, sondern
solche aus dem AHV-Fonds verwendet. Es
handelt sich um einen Betrag von 665 Mil-
lionen Franken.

Eine AHV-Statistik besonderer Art
Die achte AHV-Revision war nicht nur nach
ihren finanziellen Auswirkungen, sondern
auch, gemessen am Arbeitsaufwand, die um-
fangreichste und bedeutendste Gesetzesände-

rung auf dem Gebiete der AHV. In einer
zweiten Stufe werden auf 1975 wiederum
rund eine Million Renten erhöht. Von der
ersten Sitzung, welche der Vorbereitung die-
ser Revision galt, bis zum Inkrafttreten wa-
ren insgesamt 34 Monate erforderlich. Wäh-
rend dieser Zeit waren Kommissionen auf
den verschiedensten Ebenen an 56 Tagen an
der Arbeit. Das Bundesamt für Sozialver-
Sicherung (BSV), dessen monatliches Bul-
letin darüber berichtet, musste 33 Erlasse
mit total 679 Seiten und einem Umfang von
über 1,3 Millionen bedruckten Seiten her-
ausgeben. Neun Tabellen mit 382 Seiten er-
forderten in der Gesamtauflage mehr als 3,6
Millionen bedruckte Seiten. 23 Formulare in
den verschiedenen Sprachen erreichten die
Gesamtauflage von 872 000 Exemplaren,
während die 20 verschiedensprachigen Merk-
blätter des BSV in einer totalen Auflage von
570 000 verteilt wurden. Die Informations-
stellen veröffentlichten ihrerseits 38 Merk-
blätter im Gesamtumfang von 1,466 Millio-
nen Exemplaren.


	AHV Information

